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1 Koalitionsvertrag 2021–2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands (SPD), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), S. 166 f.

Vorwort zur 3.Aufl.

Steuerstrafrecht – Quo vadis Ampel?

In den Jahren 2011 und 2014 war der Fokus des Gesetzgebers auf die Reform der
Selbstanzeigevorschrift gerichtet. Mit dem Schwarzgeldbekämpfungsgesetz
vom 28.04. 2011 und dem Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des
Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 22.12. 2014 wurden die Bedin-
gungen einer strafbefreienden Selbstanzeige erheblich verschärft. Die Änderun-
gen sind zurückzuführen auf die Erkenntnisse der Steuerverwaltung in Folge
des Ankaufs von sog. Steuersünder-CDs. Betroffen waren in erster Linie Bank-
kunden, zumeist Privatpersonen, die ein Konto in der Schweiz, Liechtenstein,
Österreich und Luxemburg geführt haben.

Unabhängig davon ist seit vielen Jahren die Tendenz der Koordination verschie-
dener nationaler Steuersysteme mit dem Ziel der Bekämpfung der Steuerver-
meidung zu erkennen. Die OECD statuiert, dass multinationale Unternehmen
ihre Steuerlast verringern oder die Besteuerung ganz umgehen, indem sie ihre
Einkünfte auf Gesellschaften in Steueroasen verschieben, wo tatsächlich nur
geringe wirtschaftliche Tätigkeit stattfindet. Diese Art der Steuervermeidung
durch die Verkürzung und Verlagerung von Gewinnen wird im Englischen als
Base Erosion and Profit Shifting, kurz BEPS, genannt. Diese Taktik war nicht
strafbar. Sie untergräbt jedoch das Vertrauen in Steuergerechtigkeit und ver-
zerrt den Wettbewerb zwischen Unternehmen sowie zwischen verschiedenen
Volkswirtschaften. In der Folge des sog. BEPS-Projektes sind eine Vielzahl an
nationalen Meldepflichten ergangen, deren Verstoß eine Ordnungswidrigkeit
darstellt.

Auch in dem Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP1

nimmt in dem detaillierten steuerpolitischen Programm die Intensivierung des
Kampfes gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Steuervermeidung
sowie ein aktiver Einsatz für die Einführung der globalen Mindestbesteuerung
eine große Rolle ein. In dem Koalitionsvertrag heißt es: „Das strategische Vorge-
hen gegen Steuerhinterziehung, Finanzmarktkriminalität und Geldwäsche wer-
den wir im Bundesfinanzministerium organisatorisch und personell stärken,
und dabei auch Zoll, Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungen (BaFin) und die Financial Intelligence Unit (FIU) stär-
ken.“Wenig später heißt es: „Es ist eine Frage der Gerechtigkeit und der Fairness,
Steuerhinterziehung und aggressive Steuergestaltungen mit größtmöglicher
Konsequenz zu verfolgen und zu unterbinden. Deutschland wird beim Kampf
gegen Steuerhinterziehung und aggressiver Steuervermeidung eine Vorreiter-
rolle einnehmen.“ Die im Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen
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und FDP gewählte Formulierung zeigt deutliche Parallelen zu der Formulierung
der OECD auf.

Die bereits ab 01. 07. 2020 eingeführte Mitteilungspflicht für grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen (§§138d bis 138k AO) soll auch auf nationale Steuer-
gestaltungen von Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 10 Mio. Euro
ausgeweitet werden. Zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetruges soll erstmals
ein elektronischesMeldesystem bundesweit einheitlich eingeführt werden, dass
für die Erstellung, Prüfung undWeiterleitung von Rechnungen verwendet wer-
den soll.

Der Fokus im Steuerstrafrecht ist schon lange nicht mehr auf Privatpersonen
mit einem im Ausland geführten Bankkonto gerichtet, sondern auf multinatio-
nale Unternehmen, die ihre Steuerlast verringern oder die Besteuerung
ganz umgehen, indem sie ihre Gewinne auf Gesellschaften in Steueroasen
verschieben, wo tatsächlich nur geringe wirtschaftliche Tätigkeit stattfindet.
Diese Gesellschaftenmüssen sichmit der Selbstanzeigevorschrift intensiv befas-
sen. Hierbei spielt wiederum das Entdeckungsrisiko eine besondere Rolle. Hilf-
reich ist dabei der Aufbau eines steuerlichen Risikomanagement-Systems, ein
sog. Tax RMS.

Mainz, im Juni 2023 Jürgen R. Müller
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Das deutsche Steuerstrafrecht hat mit dem Ankauf von Daten-CDs und der
damit im Zusammenhang stehenden Reformierung der Selbstanzeigevor-
schrift immer mehr an praktischer Bedeutung gewonnen. Zunächst hat der
Gesetzgeber durch das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz vom 28.4. 2011 die Re-
gelungen für eine Selbstanzeige deutlich verschärft. Auch mit dem Gesetz zur
Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgaben-
ordnung widmet der Gesetzgeber seine volle Aufmerksamkeit der konsequen-
ten Verfolgung von Steuerhinterziehung. Zu diesem Zweck wurden sowohl die
Regelungen der strafbefreienden Selbstanzeige als auch zum Absehen von Ver-
folgung in besonderen Fällen zum 1.1. 2015 nochmals deutlich verschärft. Der
Gesetzgeber bringt mit der Verschärfung der Regelung zur strafbefreienden
Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung klar zum Ausdruck, dass Steuerhinter-
ziehung kein Kavaliersdelikt ist.

Der Beratungsbedarf der Steuerpflichtigen in Bezug auf eine Selbstanzeige hat
daher erheblich an Bedeutung gewonnen. Der Fokus der Gesetzesänderung ist
auf den Steuerhinterzieher ausländischer Kapitalerträge gerichtet. Für diesen
ist der Umgang mit der Verlängerung der Anlaufhemmung bei der Verjährung
der steuerrechtlichen Festsetzung für den Fall, dass unversteuerte Kapitaler-
träge aus Nicht-EU-Staaten stammen, die nicht am automatischen Datenaus-
tauschverfahren teilnehmen, von besonderer Wichtigkeit. Diese Norm birgt die
größten Gefahren in der Beratungspraxis.

Soweit sich nunmehr die Berichtigungspflicht auf einen Zeitraum von zehn
Jahren erstreckt, trifft diese Änderung nicht nur den Steuerhinterzieher von
Kapitalvermögen, sondern insb. auch Unternehmen, die eine Selbstanzeige er-
statten wollen. Diese sind von der Senkung der Grenze, bis zu der eine Steuer-
hinterziehung ohne Zahlung eines zusätzlichen Geldbetrages bei Selbstanzeige
straffrei bleibt, von 50 000 Euro auf 25 000 Euro bei gleichzeitiger Einführung
einer Staffelung des Zuschlags in §398a AO abhängig vom Hinterziehungsvolu-
men am stärksten betroffen. Auch einige wenige Vorschriften zum Ausschluss
der Selbstanzeige tangieren ausschließlich die Unternehmensselbstanzeige.
Klarstellend wurde die Ausnahme vom Vollständigkeitsgebot des §371 AO bei
der Umsatzsteuervoranmeldung und der Lohnsteueranmeldung normiert. Er-
schwerend wirkt sich die Erweiterung der Sperrwirkung der Selbstanzeige auf
insb. die Umsatzsteuer-Nachschau und die Lohnsteuer-Nachschau aus.

Liest man §371 AO, entsteht angesichts des klaren und eindeutigen Wortlauts
der Eindruck, dass es sich bei der Selbstanzeige um ein Institut handelt, bei dem
auf einfacheWeise Straffreiheit erlangt werden kann. Ein Blick auf die einschlä-
gigen Kommentierungen zeigt, dass jede Voraussetzung des §371 AO in Litera-
tur und Rechtsprechung umstritten ist. Zur Vermeidung haftungsrechtlicher
Risiken sollte der steuerliche Berater sehr genau über die Rechtslage informiert
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sein, denn die Beratung über die Selbstanzeigemöglichkeit gehört zu seinen
wesentlichen Aufgaben.

Wegen der Rechtsnatur der Selbstanzeige im Falle der Steuerhinterziehung
nach §370 AO als persönlicher Strafaufhebungsgrund ist die Beratung für den
Steuerpflichtigen von großer Bedeutung. Steuerrechtliche und strafrechtliche
Aspekte fließen in die Selbstanzeigeberatungmit ein. Die Beratung ist deshalb
außerordentlich diffizil und stellt für alle steuerlichen Berater eine große
Herausforderung dar.

Dieses Praxisbuch richtet sich daher an die Angehörigen steuerberatender Be-
rufe, insb. an Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, steuerberatende Anwälte und
Strafverteidiger, und soll diesen Berufsgruppen einen Ratgeber für die tägliche
Praxis an die Hand geben, in dem die Probleme bei der Anfertigung einer
Selbstanzeige und Berichtigungserklärung umfassend dargestellt werden.

Praktische Beispiele zu einzelnen Problemkreisen veranschaulichen die theore-
tischen Ausführungen. Sie sollen den Benutzer in die Lage versetzen, in der
eigenen Praxis eine umfassende Selbstanzeigeberatung durchzuführen. Beson-
dere Aufmerksamkeit wurde der Anfertigung von Selbstanzeigen gewidmet.

Das Manuskript wurde im Wesentlichen im Dezember 2014 abgeschlossen. Ge-
setzgebung, Rechtsprechung und Schrifttum nach diesem Stichtag konnten
nichtmehr berücksichtigt werden.

Anregungen, Hinweise und Kritik aus Theorie und Praxis werden gerne ent-
gegengenommen. Besonderer Dank gebührt Herrn Rechtsanwalt Christian Fi-
scher, tätig inmeiner Kanzlei, dermirmit Rat und Tat jederzeit zur Seite stand.

Mainz, im Dezember 2014 Jürgen R. Müller
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